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Hinweis: Sollten Sie eine Spielhalle mit ausschließlich Unterhaltungsspielgeräten (z.B. Billard) eröffnen wollen, ist der Antrag 

nicht auszufüllen. Es genügt ein formloser Antrag mit Angabe von Art und Anzahl der Unterhaltungsspielgeräte.  

 

 
 
 
 
 
Landratsamt Nürnberger Land 
Sachgebiet 33 
Ordnungsamt 
Waldluststraße 1 
91244 Lauf a. d. Pegnitz  
 

Antrag auf Spielhallenerlaubnis 
gem. §33i GewO und §24 
Glücksspielstaatsvertrag 

 
Angaben zum Antragsteller (bei jur. Personen Personalien der Vertreter/in)  
 

Nachname:  

      

Geburtsname (bei Abweichung): 

      

Vorname/n (Rufname bitte in Großbuchstaben): 

      

Geburtsdatum: 

      

Geburtsort: 

      

Wohnhaft in – Straße, Nr.: 

      

PLZ: 

      

Ort: 

      

Telefon: 

      

Telefax: 

      

E-Mail: 

      

Internet: 

      

 
Staatsangehörigkeit 
 

Staatsangehörigkeit: 

      

Bei Ausländern: 

Aufenthaltsgenehmigung bis:       

Aufenthaltsgenehmigung erteilt durch: 

      

 
Juristische Person 
 

Bezeichnung der juristischen Person: 

      

Eintragung im Handels-/Genossenschaftsregister    nein   ja 

Behörde: 

      

Aktenzeichen: 

      

 

Zutreffendes bitte ankreuzen  X  bzw. ausfüllen 
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Angaben zum Betrieb der Spielhalle 
 

Betriebssitz: 

(Ort, Straße, Telefon) 

      

Name der Spielhalle: 

      

Größe der Spielhalle in m²: 

      

 
Anhängige oder bereits abgeschlossene Verfahren 
 

Strafverfahren        nein   ja, welche 

      

Justizbehörde: 

      

Aktenzeichen: 

      

Gewerbeuntersagungsverfahren nach §35 GewO  

oder anhängige Verfahren wegen Rücknahme/Widerruf  

einer Gewerbeerlaubnis       nein   ja, welche 

      

Behörde: 

      

Aktenzeichen: 

      

Bußgeldverfahren wegen Verstöße bei 

 einer gewerblichen Tätigkeit        nein   ja, welche 

      

Behörde: 

      

Aktenzeichen: 

      

 

Beschreibung bzw. Bezeichnung der Spielgeräte bzw. des genehmigungspflichtigen Spieles 
 

Aufgestellt werden sollen 
       Anzahl 

        Geldspielgeräte (deren Bauart von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen ist) 

Aufgestellt werden sollen 
       Anzahl 

        Warenspielgeräte (deren Bauart von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassen ist) 

 
 Betrieben werden sollen folgende genehmigungspflichtige Spiele, für die jeweils die 

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Bundeskriminalamtes – für stehende Gewerbe -, des Landeskriminalamtes 
– für Reisegewerbe – beigefügt ist. 
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Notwendige Angaben und Unterlagen 

(Im Einzelfall kann die zuständige Erlaubnisbehörde zusätzliche Unterlagen verlangen bzw. auf einzelne 
Unterlagen verzichten. Erkundigen Sie sich deshalb rechtzeitig.) 
 

Gewerbeanmeldung 

        ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Kopie des Personalausweises des/der Antragssteller/in 

        ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Führungszeugnis für Antragssteller/in 

/ für Vertreter/in der juristischen Personen   ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister 
für Antragsteller/in / für Vertreter/in der 

juristischen Personen      ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für juristische Personen 
 

     ist nicht notwendig   ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Auszug aus dem Handelsregister 
 

     ist nicht notwendig   ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Gesellschaftsvertrag 

        ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Kopie des Pachtvertrags bzw. Eigentumsnachweis 

        ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Bescheinigung in Steuersachen  des Finanzamtes 

und des kommunalen Steueramtes    ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Negativbescheinigung vom Insolvenzgericht, dass kein laufendes   
Insolvenzverfahren anhängig ist, oder in den letzten 5 Jahren kein Insolvenzantrag mangels Masse abgewiesen 

wurde.        ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Auszug aus dem Vollstreckungsportal 

        ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Aufsteller-Erlaubnis für Geldspielgeräte  

gem. § 33 c Abs. 1 GewO     ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Geeignetheitsbestätigung des Aufstellungsortes  

gem. § 33 c Abs. 3 GewO     ist verfügbar   ist beantragt und wird nachgereicht 

Liegt bereits eine gewerberechtliche  

Spielhallenerlaubnis nach §33i GewO vor?   nein    ist beigefügt 

Darstellung/Erklärung, ob in dem Gebäude  
oder Gebäudekomplex, in dem die Spielhalle  
betrieben werden soll, noch eine oder  
mehrere andere Spielhallen untergebracht  
sind und ob eine andere Spielhalle in einem  
Abstand von weniger als 500 m Luftlinie  

entfernt liegt       ist beigefügt  wird nachgereicht 

Sozialkonzept einschließlich  
Schulungsnachweis des Personals  
nach Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. d  

AGGlüStV i.V.m. § 6 Glücksspielstaatsvertrag   ist beigefügt  wird nachgereicht 

Werbekonzept nach § 26 Abs. 1 GlüStV    ist beigefügt  wird nachgereicht 

Informationskonzept (Aufklärung über  
Suchtrisiken) nach  

§ 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 5, 10, 12 GlüStV    ist beigefügt  wird nachgereicht 

Die Baugenehmigung für die Betriebsräume   ist beigefügt  wird nachgereicht 

Grundriss der Betriebsräume mit  

Aufstellplan der Geldspielautomaten (2-fach)   ist beigefügt  wird nachgereicht 
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Ich versichere / Wir versichern, dass die vorstehenden Fragen richtig beantwortet wurden. 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift 

 



5 
 

 

Hinweise 
 
 

In einer Spielhalle oder einem Gebäude oder einem Gebäudekomplex, in dem sich eine Spielhalle befindet, können keine 
Sportwetten oder ähnliches angeboten werden (§ 21 GlüStV). 
 
Zu der nächsten Spielhalle ist ein Mindestabstand von 250 m (gemessen von Außenwand zu Außenwand) erforderlich (Art. 9 
AGGlüStV). 
 
Das Unternehmen ist als Spielhalle zu bezeichnen (§ 26 GlüStV). 
Die Bezeichnung „Casino“ ist irreführend. 
 
Die Werbung muss der Werberichtlinie entsprechen (§ 5 GlüStV). 
Pylone oder große Werbetafeln sind unzulässig. 
 
 
 
(Bitte umblättern) 
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Stellungnahme der Betriebsitzgemeinde 
 
 
 

 
 
 
Urschriftlich an:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bestehen gegen die Erteilung der beantragten Erlaubnis Bedenken? 
 
 

 nein  ja 
 
 
Wenn ja, bitte die Bedenken angeben: 
 

      

 
 
 
 
_______________________________________   ___________________________________________ 
  Ort, Datum       Unterschrift 
           
 
 
 
 
          Stempel / Behörde 

Landratsamt Nürnberger Land  
Ordnungsamt 
Waldluststraße 1 
09123 Lauf a. d. Pegnitz 
 
 
 

 


